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Fachspezifische Bestimmungen für das Studienfach

.................................

mit dem Abschluss

(Erwerb von ........ ECTS-Punkten)

Die Bestimmungen der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung (ASPO) für die Bachelor- 
(6-semestrig) und Master-Studiengänge (4-semestrig) an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg werden wie folgt ergänzt:

Zu § 2: Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung, Akademischer Grad

Abs. 1: 
Ausgestaltung und Ziele des Bachelor-Studiums

[Satz 2:
In Abhängigkeit von der konkreten Umsetzung sind in den entsprechenden fachspezifischen Bestimmungen Ausführungen hinsichtlich der näheren Ausgestaltungen und Zielsetzungen der Vermittlung von wissenschaftlichen Grundlagen, Methodenkompetenz sowie von berufsfeldbezogenen Qualifikationen notwendig.] 1.
Abs. 3: 
Verleihung eines akademischen Bachelor-Grades

[Folgende Abschlüsse sind möglich: vgl. Nr. 6 "Ländergemeinsame Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 HRG in der jeweils geltenden Fassung für die Akkreditierung von Bachelor- und Master-Studiengängen" [http://www.kmk.org/doc/beschl/BS_050922_LaendergemeinsameStrukturvorgaben.pdf - fachspezifisch] 1.
Abs. 4: 
Ausgestaltung und Ziele des Master-Studiums

[Satz 1:
In Abhängigkeit von der konkreten Umsetzung muss in den entsprechenden fachspezifischen Bestimmungen ausschließlich des Master-Studiengangs der Profiltyp „stärker anwendungsorientiert“ bzw. „stärker forschungsorientiert“ angegeben werden.] 1,
[Satz 2:
In Abhängigkeit von der konkreten Umsetzung muss in den entsprechenden fachspezifischen Bestimmungen die Zuordnung „nicht-konsekutiver“ oder „konsekutiver“ Master-Studiengang angegeben werden.] 1.
Abs. 5: 
Verleihung eines akademischen Master-Grades

[Folgende Abschlüsse sind möglich: vgl. Nr. 6 "Ländergemeinsame Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 HRG in der jeweils geltenden Fassung für die Akkreditierung von Bachelor- und Master-Studiengängen; auf die dort ebenfalls aufgeführten Besonderheiten für Weiterbildungsstudiengänge und nicht-konsekutive Masterstudiengänge wird ausdrücklich hingewiesen: [http://www.kmk.org/doc/beschl/BS_050922_LaendergemeinsameStrukturvorgaben.pdf - fachspezifisch] 1.
Zu § 3: Zugangsvoraussetzungen zum Bachelor-Studium, empfohlene Grundkenntnisse

Abs. 1:
Zugangsvoraussetzungen

[Satz 4:
Zugangsvoraussetzungen: z. B. Ablauf und Inhalt eines Eignungsfeststellungsverfahrens gemäß Art. 44 Abs. 4 BayHSchG, abgeschlossene Ausbildung in einem Ausbildungsberuf oder praktische Tätigkeit gemäß Art. 43 Abs. 4 BayHSchG - fachspezifisch] 2,
[Satz 5:
Regelung der Einzelheiten eines Eignungsfeststellungsverfahrens - fachspezifisch] 2,
[Satz 7:
Festlegung der Geltungsdauer eines an der Universität Würzburg bestandenen Eignungsfeststellungsverfahrens - fachspezifisch] 2,

[Satz 8:
Festlegung der Zahl der möglichen Wiederholungsversuche eines an der Universität Würzburg nicht bestandenen Eignungsfeststellungsverfahrens - fachspezifisch] 2,

[Satz 9:
Erforderlichkeit des Bestehens eines Eignungsfeststellungsverfahrens an der Universität Würzburg für Bewerber in höhere Fachsemester- fachspezifisch] 2,

[Satz 11:
Empfehlungen: z. B. Fremdsprachenkenntnisse - fachspezifisch] 2.
Zu § 4: Zugangsvoraussetzungen zum Master-Studium

Abs. 1:
Zugangsvoraussetzungen 

[Satz 4:
Festsetzung eines überdurchschnittlichen Bachelor-Abschlusses mit Notenfestsetzung - fachspezifisch] 1,
[Satz 4:
Festlegung und Definition der möglichen Studienfächer des vorausgehenden Bachelor-Studiums – fachspezifisch] 2,
[Satz 4:
Festsetzung der erforderlichen Mindest-ECTS-Punktezahl im Studienfach des bisherigen Bachelor-Studiums – fachspezifisch] 2,
[Satz 7:
Festlegung des Ablaufs und des Inhalts eines Eignungsverfahrens - fachspezifisch] 2,

[Satz 9:
Festlegung der Geltungsdauer eines an der Universität Würzburg bestandenen Eignungsverfahrens - fachspezifisch] 2,

[Satz 10:
Festlegung der Zahl der möglichen Wiederholungsversuche eines an der Universität Würzburg nicht bestandenen Eignungsverfahrens - fachspezifisch] 2,

[Satz 11:
Erforderlichkeit des Bestehens eines Eignungsverfahrens an der Universität Würzburg für Bewerber ins höhere Fachsemester- fachspezifisch] 2.

[Satz 13:
Empfehlungen: z. B. Fremdsprachenkenntnisse - fachspezifisch] 2.
Abs. 4:
ununterbrochener Übergang vom Bachelor- ins Master-Studium

[Satz 1:
Regelungen einer aufschiebend bedingten Zulassung - fachspezifisch] 2,
[Satz 3:
Verlängerung der Frist für die Vorlage des Nachweises des Bachelor-Abschlusses für die Zulassung in Elite-Master-Studiengängen - fachspezifisch] 2.
Zu § 5: Studienbeginn

[Festlegung des Studienbeginns nur auf das Wintersemester oder das Winter- und/oder Sommersemester - fachspezifisch] 2.
Zu § 6: Studiendauer, Fächerkombinationen, Gliederung des Studiums

Abs. 3:
Anzahl und Beschreibung der Module bzw. Teilmodule
[Sätze 4 und 5:
Ausgestaltung der verschiedenen Modulformen bzw. Teilmodulformen – fachspezifisch in den Modul- bzw. Teilmodulbeschreibungen] 1.
Abs. 5:
Kombinationen von Studienfächern für das Bachelor-Studium

[Satz 2:
Festlegung der einzelnen Ausgestaltungen des Studienfachs - fachspezifisch] 1,
[Satz 3:
Einschränkung der freien Studienfachwahl bei Kombination von zwei Studienfächern - fachspezifisch] 2,

[Satz 4:
Erhöhung des Pflichtbereichs zu Lasten des Wahlpflichtbereichs in den Hauptfächern - fachspezifisch] 2,

[Satz 5:
Reduzierung des Pflichtbereichs zugunsten des Wahlpflichtbereichs im Umfang von maximal 20 ECTS-Punkten im Nebenfach - fachspezifisch] 2.

Abs. 6:
Kombinationen von Studienfächern für das Master-Studium 

[Satz 2:
Festlegung der einzelnen Ausgestaltungen des Studienfachs - fachspezifisch] 1,
[Satz 3:
Einschränkung der freien Studienfachwahl bei Kombination von zwei Studienfächern - fachspezifisch] 2,

[Satz 4:
Festlegung des Pflichtbereichs in der Forschungsphase - fachspezifisch] 2,

[Satz 5:
Erhöhung oder Reduzierung des Pflichtbereichs - fachspezifisch] 2.
Abs. 7:
Zuordnung zu den einzelnen Bereichen, Studienfachbeschreibung, Schlüsselqualifikations-Pool
[Satz 1:
Festlegung der Pflicht- und Wahlpflichtbereichs-Module sowie der Module aus dem Bereich der allgemeinen und gegebenenfalls fachspezifischen Schlüsselqualifikationen in der obligatorischen Studienfachbeschreibung des jeweiligen Studienfachs - fachspezifisch] 1,

[Satz 2:
Auswahl von bestimmten allgemeinen Schlüsselqualifikationen im Falle eines von der Universität Würzburg angebotenen Pools - fachspezifisch] 2.

Abs. 8:
Festlegung von Schwerpunkten

[Satz 2:
Festlegung von Schwerpunkten innerhalb des Wahlpflichtbereichs - fachspezifisch] 2.

Abs. 9:
Studienverlaufsplan


[Satz 3:
optionaler Studienverlaufsplan - fachspezifisch] 2.
Zu § 7: Lehrformen

Abs. 1:
Mögliche Lehrformen, Unterrichtssprache
[Satz 3:
Festlegung weiterer Lehrformen - fachspezifisch] 2,
[Satz 4:
Festlegung der Unterrichtssprache - fachspezifisch] 2,

[Satz 5:
Einsatz von E-Learning sowie von Blended-Learning – fachspezifisch in den Teilmodulbeschreibungen] 2.
Abs. 2:
Anmeldung zu den einzelnen Lehrveranstaltungen

[Satz 3:
Festlegung von Voraussetzungen für die Anmeldung zu einzelnen Lehrveranstaltungen (z.B. Nachweis einer Haftpflichtversicherung für bestimmte Praktika) - fachspezifisch] 2.
Abs. 3:
begrenzte Aufnahmekapazität von Lehrveranstaltungen im Rahmen von Modulen des Pflichtbereichs

[Sätze 1 bis 3:
Regelung des Zugangs in Lehrveranstaltungen im Rahmen von Modulen des Pflichtbereichs mit begrenzter Aufnahmekapazität, insbesondere Festlegung der Zahl der aufzunehmenden Studierenden, der Auswahlkriterien und des Verfahrens - fachspezifisch in den Teilmodulbeschreibungen] 2.
Abs. 4:
begrenzte Aufnahmekapazität von Lehrveranstaltungen im Rahmen von Modulen des Wahlpflichtbereichs

[Sätze 1 bis 3:
Regelung des Zugangs in Lehrveranstaltungen im Rahmen von Modulen des Wahlpflichtbereichs mit begrenzter Aufnahmekapazität, insbesondere Festlegung der Zahl der aufzunehmenden Studierenden, der Auswahlkriterien und des Verfahrens - fachspezifisch in den Teilmodulbeschreibungen] 2.
Zu § 8: Umfang der Prüfung, Fristen

Abs. 1:
erfolgreicher Abschluss des Bachelor-Studiums, Festlegung der ECTS-Punkte für die Module bzw. Teilmodule in den einzelnen Bereichen:

[Sätze 2 und 3:
Festlegung der ECTS-Punkte für die bestandenen Teilmodule und somit auch für die Module – fachspezifisch in den Teilmodul- bzw. Modulbeschreibungen] 1.
Abs. 3:
erfolgreicher Abschluss des Master-Studiums, Festlegung der ECTS-Punkte für die Module bzw. Teilmodule in den einzelnen Bereichen:

[Sätze 2 und 3:
Festlegung der ECTS-Punkte für die bestandenen Teilmodule und somit auch für die Module – fachspezifisch in den Teilmodul- bzw. Modulbeschreibungen] 1.
Abs. 5:
Grundlagen- und Orientierungsprüfung

[Sätze 1 bis 5:
Regelung der Grundlagen- und Orientierungsprüfung inklusive Wiederholungsregelung – fachspezifisch] 2.

Abs. 6:
Festlegung weiterer Kontrollprüfungen

[Satz 1:
Festlegung von bestimmten ECTS-Punkte-Zahlen zu bestimmten Fachsemestern - fachspezifisch] 2,
[Satz 3:
Festlegung von bestimmten ECTS-Punkte-Zahlen zu bestimmten Fachsemestern - fachspezifisch] 2,
[Satz 5:
Festlegung des Erwerbs bestimmter Module innerhalb bestimmter Fachsemester - fachspezifisch] 2.
Zu § 9: Prüfungsausschuss, Studienfachverantwortliche

Abs. 1:
Bildung des Prüfungsausschusses

[Satz 4:
Festlegung einer ungeraden Zahl der Prüfungsausschuss-Mitglieder - fachspezifisch] 2,
[Satz 5:
Bildung von fächerübergreifenden Prüfungsausschüssen - fachspezifisch] 2.
Abs. 2:
Besetzung des Prüfungsausschusses

[Sätze 8 und 9:
Festlegung der Voraussetzungen für den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende sowie den bzw. die Stellvertreter/-in, Festlegung der Aufteilung der Stimmen im Prüfungsausschuss auf bestimmte Gruppen - fachspezifisch] 2.
Zu § 14: Anrechnung von Modulen, Teilmodulen, Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studienzeiten

Abs. 1: 
Anrechnung von Modulen bzw. Teilmodulen aus demselben Studienfach

[Satz 1:
Änderung der 2/3-Grenze betreffend die maximal anrechenbare ECTS-Punktezahl - fachspezifisch] 2.
Abs. 3:
Anrechnung von Modulen bzw. Teilmodulen aus anderen Studienfächern

[Satz 1:
Änderung der 2/3-Grenze betreffend die maximal anrechenbare ECTS-Punktezahl - fachspezifisch] 2.
Abs. 6:
ECTS-Punkte-Grenze für die Anrechnung von einem im Ausland absolvierten Fachsemester 

[Satz 5:
Änderung der Grenze von 10 ECTS-Punkten betreffend die Anrechnung von einem im Ausland absolvierten Fachsemester - fachspezifisch] 2.
Zu § 15: Bereitstellung des Lehrangebots

Abs. 2:
Angebot der Teilmodulprüfungen
[Satz 3:
Angebot zusätzlicher Prüfungstermine in demselben Semester – fachspezifisch in den Teilmodulbeschreibungen] 2.
Zu § 17: Form der Prüfungsleistungen

Abs. 2: 
Regelung der Modul- bzw. Teilmodulprüfungen 

[Satz 1:
Regelung der Auswahl der Prüfungsform, der Prüfungsdauer sowie des Prüfungsumfangs – fachspezifisch in den Teilmodulbeschreibungen] 1,
[Satz 2:
Regelung konkret in den fachspezifischen Bestimmungen oder Ermächtigung an die Modulverantwortlichen, innerhalb eines festgelegten Rahmens die Auswahl vorzunehmen - fachspezifisch in den Teilmodulbeschreibungen] 1,
[Satz 6:
Festlegung der Sprache der Teilmodulprüfungen - fachspezifisch] 2.
Zu § 18: Mündliche Teilmodulprüfungen

Abs. 2: 
Regelung der Zahl der Prüflinge
[Satz 2:
Festlegung als Einzel- oder als Gruppenprüfung mit Angabe der maximalen Zahl der Prüflinge - fachspezifisch in den Teilmodulbeschreibungen] 1.
Abs. 3:
Regelung der Prüfungsdauer

[Festlegung der Dauer der mündlichen Prüfung - fachspezifisch in den Teilmodulbeschreibungen] 1.
Zu § 19: Schriftliche Teilmodulprüfungen

Abs. 3:
Regelung der Prüfungsdauer
[Festlegung der Dauer der schriftlichen Prüfung - fachspezifisch in den Teilmodulbeschreibungen] 1.
Zu § 20: Sonstige Prüfungen: Referate, Vorträge, Hausarbeiten, Übungsarbeiten, 

Projektarbeiten, praktische Prüfungen, Prüfungen für andere Lehrformen,
sonstige studiengangspezifisch mögliche Prüfungen

Abs. 3:
Übungsarbeiten als Prüfungsvorleistungen
[Satz 3:
Einstufung von Übungsarbeiten lediglich als Prüfungsvorleistung und damit als Zulassungsvoraussetzung für mündliche und schriftliche Teilmodulprüfungen - fachspezifisch in diesen Teilmodulbeschreibungen] 2.
Abs. 4:
Projektarbeiten

[Satz 3:
Regelung der Dauer einer Projektarbeit - fachspezifisch in den Teilmodulbeschreibungen] 2.

Abs. 5:
Praktische Prüfungen

[Festlegung der geforderten Fertigkeiten oder Eigenschaften - fachspezifisch in den Teilmodulbeschreibungen] 2.
Abs. 8:
Prüfungen für andere Lehrformen, sonstige studiengangspezifisch mögliche Prüfungen
[Festlegung studiengangspezifischer, in den allgemeinen Regelungen nicht genannter Prüfungsformen – fachspezifisch] 2,

[Regelung der Auswahl der Prüfungsform, der Prüfungsdauer sowie des Prüfungsumfangs – fachspezifisch in den Teilmodulbeschreibungen] 2.
Zu § 21: Abschlussarbeit: Bachelor- / Master-Arbeit

Abs. 2:
ECTS-Punktezahl für die Abschlussarbeit

[Satz 1:
Abänderung der ECTS-Punktezahl für die Bachelor-Arbeit innerhalb des Rahmens von 6 bis 12 ECTS-Punkten – fachspezifisch u.a. in der Teilmodulbeschreibung] 2.
Abs. 4:
Zuteilung des Themas der Abschlussarbeit

[Sätze 1 und 2:
Abänderung der Voraussetzungen für die Zuteilung des Themas der Abschlussarbeit: Erwerb einer bestimmten Zahl an ECTS-Punkten oder von bestimmten Modulen - fachspezifisch] 2.

Abs. 5:
Bearbeitungszeit der Abschlussarbeit

[Satz 1:
Anpassung der Bearbeitungszeit bei einer Vergabe von einer von 10 ECTS-Punkten abweichenden ECTS-Punktezahl für die Bachelor-Arbeit – fachspezifisch u.a. in der Teilmodulbeschreibung] 2.
Abs. 7:
Abgabeform der Abschlussarbeit

[Satz 1:
Verzicht auf das Erfordernis der Abgabe von elektronischen Speichermedien - fachspezifisch] 2.
Abs. 10:
Sprache der Abschlussarbeit

[Sätze 1 und 2:
Ermöglichung der Vorlage in englischer Sprache - fachspezifisch] 2.
Abs. 11:
Zahl der Gutachter bzw. Gutachterinnen

[Satz 1:
Erhöhung der Zahl der Gutachter bzw. Gutachterinnen im Ein-Fach-Studium - fachspezifisch] 2.
Zu § 22: Abschlusskolloquium

Abs. 1:
Notwendigkeit eines Abschlusskolloquiums

[Sätze 1 und 2:
Festlegung der Notwendigkeit eines Abschlusskolloquiums zur Verteidigung der bestandenen Abschlussarbeit – fachspezifisch u.a. in der Teilmodulbeschreibung] 2.
Abs. 3:
Durchführung des Abschlusskolloquiums

[Sätze 1 bis 8:
Regelungen betreffend die Dauer und die Durchführung des Abschlusskolloquiums - fachspezifisch] 2.
Abs. 4:
ECTS-Punkte-Festlegung, Zuordnung zum Pflicht- oder Wahlpflichtbereich im Master-Studium

[Satz 4:
Festlegung der Zahl der ECTS-Punkte für das Abschlusskolloquium 


- fachspezifisch] 2.
Zu § 23: Organisation von Prüfungen

Abs. 1:
Prüfungszeitraum

[Satz 1:
Abänderung der Festlegung des Prüfungszeitraums - fachspezifisch] 2.
Abs. 2:
Anmeldezeiträume, Anmeldepflicht

[Satz 4:
Anmeldung zu einer Übungsarbeit mit der Folge der automatischen Anmeldung zur daran anknüpfenden Teilmodulprüfung im Falle des Bestehens der Übungsarbeit - fachspezifisch] 2.

Zu § 24: Voraussetzungen für die erfolgreiche Anmeldung zu Prüfungen
Abs. 1:
Weitere Anmeldevoraussetzungen

[Satz 2:
Festlegung von weiteren Anmeldevoraussetzungen – fachspezifisch in den Teilmodulbeschreibungen] 2.
Abs. 2:
Wiederholung zur Notenverbesserung

[Satz 1:
Wiederholung von bestandenen Teilmodulprüfungen zur Notenverbesserung - fachspezifisch in den Teilmodulbeschreibungen] 2.
Zu § 25: Durchführung von Teilmodulprüfungen
Abs. 3:
Verschlüsselung der Namen

[Satz 1:
Festlegung einer Verschlüsselung der Namen der Prüflinge - fachspezifisch] 2.
Zu § 29: Bewertung von Prüfungen
Abs. 4:
ECTS-Grade nach relativen Maßstäben
[Satz 3:
Vergabe der ECTS-Grade nach relativen Maßstäben - fachspezifisch] 2.

Abs. 5:
Bildung der Modulnote aus den Teilmodulnoten

[Satz 1:
Abänderung der Gewichtung bei der Modulnotenberechnung – fachspezifisch in den Modulbeschreibungen] 2.
Zu § 31: Bestehen von Prüfungen
Abs. 3:
Bestehen der Bachelor-Prüfung

[Festlegung der erforderlichen Teilmodulprüfungen – fachspezifisch] 1.
Abs. 4:
Bestehen der Master-Prüfung 

[Festlegung der erforderlichen Teilmodulprüfungen – fachspezifisch] 1.
Zu § 34: Bildung und Gewichtung der Noten in den einzelnen Bereichen, Fach- und Gesamtnotenberechnung

Abs. 1:
Bildung der Gesamtnote

[Satz 1:
Abänderung der Gewichtung bei der Gesamtnotenberechnung - fachspezifisch] 2,
[Satz 4:
Abänderung des Bereichs für die Verleihung des Prädikats „mit Auszeichnung“ im Ein-Fach-Studium - fachspezifisch] 2,
[Satz 6:
Vergabe der ECTS-Grade nach relativen Maßstäben - fachspezifisch] 2.

Abs. 2:
Bildung der Studienfachnote

[Sätze 1 und 2:
Abänderung der Gewichtung bei der Studienfachnotenberechnung - fachspezifisch] 2.
Abs. 3:
Bildung der Noten in den Bereichen und Unterbereichen

[Satz 9:
Festlegung weiterer Unterbereiche - fachspezifisch] 2,

[Satz 10:
abweichende Regelungen der Notenberechnung der einzelnen Bereiche und Unterbereiche - fachspezifisch] 2.
Zu § 35: Zeugnisse, Bachelor- / Master-Urkunde, Diploma Supplement, Transcript of Records

Abs. 2:
Bachelor-/Master-Urkunde

[Satz 6:
Festlegung eines einheitlichen Termins pro Semester für die Übergabe der Bachelor-/ Master-Urkunden - fachspezifisch] 2.

Abs. 3:
Zeugnis und Zeugnisergänzung

[Satz 4:
Erweiterung der Inhalte des Zeugnisses um die Inhalte des Transcript of Records im Ein-Fach-Studium - fachspezifisch] 2.
[Anmerkung zu den hochgestellten Ziffern am Ende der eckigen Klammern betreffend die Regelungen in den fachspezifischen Bestimmungen:

1
In den fachspezifischen Regelungen ist in Bezug auf die entsprechende vorherige Vorschrift eine Regelung zu treffen.

2
In den fachspezifischen Regelungen kann in Bezug auf die entsprechende vorherige Vorschrift eine ausfüllende oder abändernde Regelung getroffen werden.]
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